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Guten Tag, 

der Bundesfinanzhof nahm dazu Stellung, ob Abfindungen, die als Entschädi-

gungsleistungen für den Verlust von Einkünften aus nichtselbstständiger Ar-

beit geleistet werden, zur Vermeidung eines Zuflusses bei den Arbeitnehmern 

in wirksamer Weise in Zeitwertkonten (Wertguthaben) zugeführt bzw. auf die 

Deutsche Rentenversicherung Bund steuerfrei übertragen werden können. 

 

In einem weiteren Urteil nahm der Bundesfinanzhof bzgl. der Recht- 

mäßigkeit eines Vorsteuerabzugs Stellung zu den Anforderungen an das "Wis-

senmüssen" des Steuerpflichtigen von einem fremden "Mehrwert-steuerbe-

trug". 

 

Das Bundeskabinett hat am 11.10.2023 die Verordnung über die Sozialversi-

cherungsrechengrößen 2024 beschlossen. 

 

Das am 21.09.2023 vom Deutschen Bundestag beschlossene Energie- 

effizienzgesetz legt klare Energieeffizienzziele fest. Das Gesetz beinhaltet zu-

dem konkrete Maßnahmen für die öffentliche Hand, für Unternehmen und es 

definiert erstmals Effizienzstandards für Rechenzentren. 

 

Sofern Eintragungen in das Transparenzregister noch nicht erfolgt sind, sollten 

diese dringend nachgeholt werden, da ansonsten Bußgelder  

drohen. Hierauf hat das Bundesfinanzministerium in einem Verbände- 

anschreiben erneut hingewiesen.  

 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformation oder 

zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an.  

 

Wir beraten Sie gerne. 

 

Tobias Leichsenring 

Geschäftsführer | Steuerberater 

  

taxandsurf Steuerberatungsgesellschaft mbH 

Stephansplatz 6 

30171 Hannover 

Telefon: 0511/53 67 79-00 

Telefax: 0511/53 67 79-99 

info@taxandsurf.de 

www.taxandsurf.de 
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Für Einkommensteuerpflichtige 

Berücksichtigung der Energiepreispauschale  

i. H. v. 300 Euro in der Steuererklärung 

Haben Rentner die „Energiepreispauschale für Renten-

beziehende“ im Dezember 2022 durch den Renten 

Service der Deutschen Post AG (gesetzliche Renten-

versicherung) oder die Deutsche Rentenversicherung 

Knappschaft-Bahn-See oder die landwirtschaftliche  

Alterskasse erhalten, ist der ausgezahlte Betrag aus-

nahmsweise nicht in der Einkommensteuererklärung 

für 2022 anzugeben. Denn das Finanzamt erhält eine 

elektronische Mitteilung über die Auszahlung und wird 

diese Energiepreispauschale automatisch für das Jahr 

2022 berücksichtigen. 

Haben Steuerpflichtige im Jahr 2022 Einkünfte aus 

Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbst-

ständiger Arbeit oder aus einem aktiven Beschäfti-

gungsverhältnis als Arbeitnehmer erzielt, haben sie 

Anspruch auf die „Energiepreispauschale für Erwerbs-

tätige“ i. H. v. 300 Euro. In der Einkommensteuererklä-

rung müssen keine Eintragungen vorgenommen wer-

den. Haben Steuerpflichtige Einnahmen aus einem ak-

tiven Arbeitsverhältnis bezogen, wurde die Energie-

preispauschale i. d. R. bereits über den Arbeitgeber 

ausgezahlt. Haben Steuerpflichtige bislang keine Ener-

giepreispauschale erhalten und gehören einer der ge-

nannten Personengruppen an, wird die Auszahlung 

durch den Einkommensteuerbescheid des zuständi-

gen Finanzamts nachgeholt. Das Finanzamt berück-

sichtigt die Energiepreispauschale automatisch. 

Hinweis 

Die Eintragung zur Energiepreispauschale in der Ein-

kommensteuererklärung ist nur dann vorzunehmen, 

wenn Steuerpflichtige im Jahr 2022 ein kurzfristiges 

oder geringfügiges Beschäftigungsverhältnis (Mini-

job) oder eine Aushilfstätigkeit in der Land- und 

Forstwirtschaft ausgeübt haben. Dann ist zusätzlich 

die „Anlage Sonstiges“ abzugeben.  

Haben Steuerpflichtige hingegen im Jahr 2022 nur 

Einkünfte aus einem geringfügigen Beschäftigungs-

verhältnis (Minijob) und die Energiepreispauschale 

bereits vom Arbeitgeber erhalten, dann ist insoweit 

keine Einkommensteuererklärung erforderlich. 

Einheitliche Prüfung der Gewinnerzielungsabsicht 

für alle veräußerten Geschäftsanteile 

Im Streitfall ging es um die Bewertung einer steuer-

lichen Verlustgenerierung durch Schaffung eines 

neuen Anteils an einer Kapitalgesellschaft mittels  

Kapitalerhöhungsbeschluss mit hohem Aufgeld und 

anschließender Weiterveräußerung an den Ehepartner. 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass Veräußerungs-

verluste, die generiert werden, um steuerliche Vorteile 

zu erzielen, im Regelfall nicht die Gewinnerzielungsab-

sicht in Frage stellen, sondern dahingehend zu würdi-

gen sind, ob rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten (§ 42 

AO) missbraucht wurden. Werden Anteile an einer Ka-

pitalgesellschaft zu verschiedenen Zeiten und zu un-

terschiedlichen Anschaffungskosten erworben, ist eine 

Zusammenrechnung der einzelnen Anteile und die Bil-

dung eines durchschnittlichen Anschaffungspreises 

nicht zulässig. Als Folge ist der Gewinn bzw. Verlust aus 

der Veräußerung von Geschäftsanteilen an einer Kapi-

talgesellschaft anteilsbezogen zu bestimmen.  

Im Zusammenhang mit Einkünften aus § 17 EStG stellt 

der Bundesfinanzhof fest, dass es einem Steuerpflich-

tigen grundsätzlich freisteht, ob, wann und an wen er 

seine Anteile veräußert. Dies gilt somit auch dann, 

wenn die Veräußerung zu einem Verlust führt. Die Be-

rücksichtigung eines Veräußerungsverlusts steht nicht 

nur im Einklang mit § 17 EStG, sondern entspricht auch 

dem Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungs-

fähigkeit und ist damit nicht von vornherein rechts-

missbräuchlich. 

Das für einen bestimmten Geschäftsanteil gezahlte 

Aufgeld (Agio) erhöht die Anschaffungskosten dieses 

Anteils, auch wenn die Summe aus dem Nennbetrag 

und dem Agio den Verkehrswert des Anteils übersteigt 

(sog. Überpari-Emission). Das gilt jedenfalls für Veräu-

ßerungen bis zum 31.07.2019.  

Hinweis 

Es ist allerdings zu beachten, dass hier die Veräuße-

rung vor dem 31.07.2019 erfolgte. Für spätere Ver-

äußerungen ist eine Gesetzesänderung im Einkom-

mensteuergesetz zu beachten, nach der Aufgelder 

einer Überpari-Emission auf alle Anteile des Steuer-

pflichtigen gleichmäßig zu verteilen sind.  

Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme von 

Handwerkerleistungen gemäß § 35a Abs. 3 EStG 

Die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung für 

Handwerkerleistungen gem. § 35a Abs. 3 EStG verlangt 

neben der (tatsächlichen) Führung eines Haushalts, 

kein besonderes Nutzungsrecht des Steuerpflichtigen. 

Somit kann ein Steuerpflichtiger auch in unentgeltlich 

überlassenen Räumlichkeiten einen Haushalt führen. 

Es ist dabei unschädlich, wenn sich der Steuerpflichtige 
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gegenüber einem Dritten zur Tragung der Aufwen-

dungen für die Handwerkerleistungen verpflichtet hat. 

Die ursprüngliche An-

sicht der Vorinstanz, die 

Steuerermäßigung setzt 

voraus, dass die Leistun-

gen zugunsten eines 

Wirtschaftsguts erbracht 

werden, das im - zumin-

dest wirtschaftlichen - 

Eigentum des Steuerpflichtigen steht oder an dem der 

Steuerpflichtige ein obligatorisches Nutzungsrecht 

hat, wurde mit Urteil des Bundesfinanzhofs widerlegt. 

Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen ver-

langt neben der tatsächlichen Führung eines Haushalts 

kein besonderes Nutzungsrecht des Steuerpflichtigen. 

Er kann folglich auch in unentgeltlich überlassenen 

Räumlichkeiten einen Haushalt führen. 

Liegen die Voraussetzungen der Steuerermäßigung für 

Handwerkerleistungen im Übrigen vor, kann diese 

auch in Anspruch genommen werden, wenn sich der 

Steuerpflichtige gegenüber einem Dritten zur Tragung 

der Aufwendungen für die Handwerkerleistungen ver-

pflichtet hat. Es spielt ebenfalls keine Rolle, wenn dies 

- wie im Streitfall - freiwillig, d. h. ohne eine rechtliche 

Verpflichtung, gemacht wird. 

Als unerheblich sah der Bundesfinanzhof an, dass die 

Handwerkerleistungen auch dann anzuerkennen sind, 

wenn der Steuerpflichtige die Maßnahme alleine be-

zahlt, obwohl dies dem ganzen Haus zugutekommt 

(im Streitfall: Dachsanierung). Erhält der Steuerpflich-

tige Aufwendungen erstattet - von wem auch immer - 

führt das zu einer Minderung der Steuerermäßigung. 

Theoretisch eventuell denkbare Ersatzansprüche sind 

bis zu deren Erfüllung jedoch nicht auf die geleisteten 

Zahlungen anzurechnen, so der Bundesfinanzhof. 

Für Lohnsteuerpflichtige 

Entlassungsentschädigung: Zufluss von Arbeits-

lohn bei Wertguthaben - Haftung für Lohnsteuer 

Der Bundesfinanzhof nahm dazu Stellung, ob Abfin-

dungen, die als Entschädigungsleistungen für den Ver-

lust von Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit ge-

leistet werden, zur Vermeidung eines Zuflusses bei den 

Arbeitnehmern in wirksamer Weise in Zeitwertkonten 

(Wertguthaben) zugeführt bzw. auf die Deutsche Ren-

tenversicherung (DRV) Bund steuerfrei übertragen 

werden können. Arbeitslohn (Entlassungsentschädi-

gung) fließt dem Arbeitnehmer auch dann nicht zu, 

wenn die Vereinbarung über die Zuführung zu einem 

Wertguthaben des Arbeitnehmers oder die vereinba-

rungsgemäße Übertragung des Wertguthabens auf 

die DRV Bund sozialversicherungsrechtlich unwirksam 

sein sollten, soweit alle Beteiligten das wirtschaftliche 

Ergebnis gleichwohl eintreten und bestehen lassen. 

Im Streitfall ist auszuschließen, dass den Arbeitneh-

mern die Abfindungen, soweit sie den jeweiligen Lang-

zeitkonten zugeführt werden sollten, im streitigen 

Zeitraum zugeflossen sind. Die Lohnsteuer sei mithin 

nicht entstanden, und eine (akzessorische) Haftung 

der Klägerin komme nicht in Betracht. Dieses Ergebnis 

werde dadurch bestätigt, dass die DRV Bund bei jeder 

Teilauszahlung aus einem Wertguthaben die Lohn-

steuer einzubehalten und abzuführen habe. 

Körperschaftsteuer 

Keine vGA bei vorzeitiger Ablösung einer rückge-

deckten Pensionszusage gegenüber einem beherr-

schenden Gesellschafter-Geschäftsführer 

Das Finanzgericht Münster nahm dazu Stellung, ob die 

vorzeitige Ablösung einer rückgedeckten Pensions- 

zusage gegenüber einem beherrschenden Gesell-

schafter-Geschäftsführer, die aufgrund der Krise der 

GmbH vereinbart wird, zu einer verdeckten Gewinn-

ausschüttung (vGA) führt. 

Aus steuerrechtlicher Sicht ist nicht zu beanstanden, 

wenn eine Pensionszusage nicht von dem Ausscheiden 

des Begünstigten aus dem Dienstverhältnis als Ge-

schäftsführer mit Eintritt des Versorgungsfalls abhän-

gig gemacht wird. In einem solchen Fall würde ein or-

dentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer zur 

Vermeidung einer vGA allerdings verlangen, dass das 

Einkommen aus der fortbestehenden Tätigkeit als Ge-

schäftsführer auf die Versorgungsleistungen ange-

rechnet wird, oder aber den vereinbarten Eintritt der 

Versorgungsfälligkeit aufschieben, bis der Begünstigte 

endgültig seine Geschäftsführerfunktion beendet hat. 

Der eigentliche Zweck der betrieblichen Altersver- 

sorgung für die Zeit der Weiterarbeit würde verfehlt, 

wenn eine laufende Altersrente geleistet und zugleich 

das Arbeitsverhältnis in der bisherigen Weise gegen 

laufendes Gehalt fortgesetzt wird. 

Nach diesen Maßstäben ist das Gericht der Überzeu-

gung, dass die von der GmbH an den Kläger erfolgte 

Zahlung zur Abfindung der zugunsten des Klägers be-

stehenden Pensionszusage nicht gesellschaftlich, son-

dern betrieblich veranlasst war und mithin keine vGA 

vorlag. 
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Für Umsatzsteuerpflichtige 

"Wissenmüssen“ von fremdem Mehrwertsteuer- 

betrug 

Welche Maßnahmen von einem Steuerpflichtigen ver-

nünftigerweise verlangt werden können, um eine ei-

gene Beteiligung an einem fremden Mehrwertsteuer-

betrug zu verhindern, hängt laut einem Urteil des Bun-

desfinanzhofs wesentlich von den jeweiligen Umstän-

den ab, die nach den Beweisregeln des nationalen 

Rechts, die die Wirksamkeit des Unionsrechts nicht be-

einträchtigen dürfen, zu ermitteln sind. 

Von einem Steuerpflichtigen darf zwar nicht generell 

verlangt werden, dass er prüft, ob der Aussteller einer 

Rechnung über die Lieferung von Gegenständen, für 

die das Recht auf Vorsteuerabzug geltend gemacht 

wird, über die fraglichen Gegenstände verfügte, sie lie-

fern konnte sowie seinen Verpflichtungen hinsichtlich 

der Erklärung und Abführung der Mehrwertsteuer 

nachgekommen ist. Wenn aber Anhaltspunkte für Un-

regelmäßigkeiten oder einen Mehrwertsteuerbetrug 

vorliegen, kann der Steuerpflichtige verpflichtet sein, 

über einen anderen Wirtschaftsteilnehmer, von dem er 

Gegenstände oder Dienstleistungen zu erwerben be-

absichtigt, Auskünfte einzuholen, um sich von dessen 

Zuverlässigkeit zu überzeugen. 

Hinweis 

Für den Vorsteuerabzug des Erwerbers besteht keine 

allgemeine Voraussetzung in der Form, dass die an-

fallende Umsatzsteuer seitens des Vorunternehmers 

auch tatsächlich abgeführt wurde. 

Der Vorsteuerabzug beim Erwerber kann jedoch 

dann versagt werden, wenn er wusste oder hätte wis-

sen müssen, dass der Leistende oder ein anderer Be-

teiligter auf einer vorhergehenden oder nachfolgen-

den Umsatzstufe in eine begangene Hinterziehung 

von Umsatzsteuer oder Erlangung eines nicht ge-

rechtfertigten Vorsteuerabzugs i. S. des § 370 AO o-

der in eine Schädigung des Umsatzsteueraufkom-

mens i. S. der §§ 26b, 26c UStG einbezogen war (§ 25f 

UStG). 

Gesetzgebung 

Forderung nach dauerhaft ermäßigter Umsatz-

steuer in der Gastronomie  

Ein dauerhafter ermäßigter Umsatzsteuersatz von sie-

ben Prozent auf den Verzehr von Speisen in Restau-

rants hat am 21.09.2023 keine Mehrheit im Bundestag 

gefunden. 

Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt for-

dern, in der Gastronomie dauerhaft den ermäßigten 

Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent zu halten. Am 

29.09.2023 wurde eine entsprechende Initiative im 

Bundesrat vorgestellt und in die Fachausschüsse über-

wiesen. Am 09.10.2023 haben die Fachausschüsse des 

Bundesrates - federführend der Finanz-, mitberatend 

der Wirtschaftsausschuss sowie der Ausschuss für Ar-

beit, Integration und Sozialpolitik - im Rahmen ihrer 

Stellungnahme zum Wachstumschancengesetz die 

Aufnahme der Entfristung der gesenkten Umsatz-

steuer in der Gastronomie über den 31.12.2023 hinaus 

in das Wachstumschancengesetz gefordert.  

Der Bundesrat entscheidet am 20.10.2023 darüber, 

welchen Empfehlungen er folgt. 

Bundeskabinett beschließt Sozialversicherungs- 

rechengrößen 2024 

Das Bundeskabinett hat am 11.10.2023 die Verord-

nung über die Sozialversicherungsrechengrößen 2024 

beschlossen. Bevor diese im Bundesgesetzblatt ver-

kündet wird, muss der Bundesrat ihr noch zustimmen. 

Große Bedeutung für viele Werte in der Sozialversiche-

rung hat die Bezugsgröße - unter anderem für die 

Festsetzung der Mindestbeitragsbemessungs-

grundlagen für freiwillige Mitglieder in der gesetz- 

lichen Krankenversicherung oder für die Beitrags- 

berechnung von versicherungspflichtigen Selbststän-

digen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Be-

zugsgröße steigt im Jahr 2024 auf 3.535 Euro/Monat 

(2023: 3.395 Euro/Monat); die Bezugsgröße (Ost) auf 

3.465 Euro/Monat (2023: 3.290 Euro/Monat). 

Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 

Rentenversicherung erhöht sich auf 7.550 Euro/Mo-

nat (2023: 7.300 Euro/Monat) und die Beitragsbe-

messungsgrenze (Ost) auf 7.450 Euro/Monat (2023: 

7.100 Euro/Monat). 

Die bundesweit einheitliche Versicherungspflicht-

grenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (Jah-

resarbeitsentgeltgrenze) beträgt im Jahr 2024 

69.300 Euro (2023: 66.600 Euro). Die ebenfalls bun-

desweit einheitliche Beitragsbemessungsgrenze in 

der gesetzlichen Krankenversicherung steigt auf 

62.100 Euro jährlich (2023: 59.850 Euro) bzw. 5.175 

Euro monatlich (2023: 4.987,50 Euro). 
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Energieeffizienzgesetz beschlossen 

Mit dem am 21.09.2023 vom Deutschen Bundestag 

beschlossene Energieeffizienzgesetz (EnEfG) werden 

auch Unternehmen mit einem großen Energiever-

brauch (durchschnittlich mehr als 7,5 GWh) verpflich-

tet, Energie- oder Umweltmanagementsysteme einzu-

führen und Unternehmen ab einem Gesamtendener-

gieverbrauch von 2,5 GWh sollen wirtschaftliche Ener-

gieeffizienzmaßnahmen in Umsetzungsplänen erfas-

sen und veröffentlichen. Über die Umsetzung ge- 

eigneter Effizienzmaßnahmen entscheiden die Unter-

nehmen aber selbst.  

Für Rechenzentren gelten Energieeffizienzstandards. 

Auch muss künftig Abwärme genutzt werden, da hier 

Potentiale für mehr Energieeffizienz schlummern. Alle 

Betreiber von großen Rechenzentren sollen zudem 

künftig Strom aus erneuerbaren Energien nutzen, so-

wie Informationen zu ihrem Energieverbrauch in ein 

öffentliches Register eintragen sowie ihre Kunden über 

den spezifischen Energieverbrauch informieren. 

Das Gesetz ist nicht zustimmungspflichtig. Der Bun-

desrat hat das Gesetz am 20.10.2023 gebilligt. Es wird 

nun über die Bundesregierung dem Bundespräsiden-

ten zur Unterzeichnung zugeleitet.  

Gebäudeenergiegesetz gebilligt 

Das sog. Heizungsgesetz, das der Bundestag am 

08.09.2023 verabschiedet hatte, hat am 29.09.2023 die 

letzte parlamentarische Hürde im Bundesrat genom-

men. Damit ist das Gesetz, das der Zustimmung der 

Länder nicht bedurfte, automatisch gebilligt. Es wird 

nun über die Bundesregierung dem Bundespräsiden-

ten zur Unterzeichnung zugeleitet und kann danach im 

Bundesgesetzblatt verkündet werden. Es soll in weiten 

Teilen am 01.01.2024 in Kraft treten.  

Mit der aktuellen Neufassung wird das Gebäudeener-

giegesetz (GEG) zudem mit einem neuen Gesetz zur 

„Wärmeplanung und Dekarbonisierung der Wärme-

netze“ (WPG) verzahnt. Die Neufassung des GEG sieht 

vor, dass ab 2024 alle neu installierten Heizungen zu 

mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien be-

trieben werden müssen. 

Arbeitsrecht 

Zeugnis darf nicht wegen Änderungswünschen 

verschlechtert werden 

Verschlechtert ein Arbeitgeber das Zeugnis, weil die 

Arbeitnehmerin Änderungen daran verlangt hat, ver-

stößt er gegen das Maßregelungsverbot. Ein Arbeitge-

ber darf das Arbeitszeugnis nicht in der dritten Version 

verschlechtern und die zuvor darin enthaltene Dankes-

formel weglassen, nur weil die Arbeitnehmerin zuvor 

bereits zweimal Änderungswünsche daran hatte, so 

das Bundesarbeitsgericht. Zwar bestehe auf eine Dan-

kesformel am Ende grundsätzlich kein Anspruch. Doch 

sie wegen der zulässigen Ausübung gesetzlicher 

Rechte letztlich zu streichen, verstoße gegen das Maß-

regelungsverbot nach § 612a Bürgerliches Gesetzbuch 

(BGB), welches auch nach Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses weiter gelte. Daher bestehe ein Anspruch 

auf die Dankesformel. 

Sonstiges 

Eintragungspflicht für (fast) alle Unternehmen im 

Transparenzregister 

Fast alle Unternehmen sind seit dem 01.08.2021 ein-

tragungs- und meldepflichtig gegenüber dem Trans-

parenzregister. Sofern Eintragungen noch nicht erfolgt 

sind, sollten diese dringend nachgeholt werden. An-

sonsten drohen Bußgelder. Hierauf weist das Bundes-

finanzministerium in einem Verbändeanschreiben er-

neut hin.  

Betroffen sind alle juristischen Personen des Privat-

rechts (z. B. AG, GmbH und Unternehmergesellschaft 

(haftungsbeschränkt)) und eingetragenen Personen-

gesellschaften (z. B. OHG, KG, PartG) sowie auch nicht-

rechtsfähige Stiftungen, Trusts und vergleichbare Ver-

einigungen.  

Nicht betroffen sind derzeit Einzelunternehmen, ein-

getragene Kaufleute (e. K.) und Gesellschaften bürger-

lichen Rechts (GbR), wobei letztere durch die Reform 

des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) ab dem 

01.01.2024 teilweise eintragungspflichtig werden. Mit 

dem MoPeG können sich GbRs in ein neu zu schaffen-

des Gesellschaftsregister eintragen. Damit wird die 

GbR in der Form der sog. „eGbR“ zu den eingetrage-

nen Personengesellschaften gehören und als solche 

ebenfalls in das Transparenzregister einzutragen sein. 

Die Übergangsfristen sind mittlerweile abgelaufen,  

d. h. alle Betroffenen müssen aktiv werden, unabhän-

gig davon, ob sich die Angaben bereits aus anderen 

öffentlichen Registern (z. B. Handels-, Genossen-

schafts-, Partnerschaftsregister) ergeben. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung November/Dezember 2023

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.11.20231 11.12.20231 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-

schlag 

Entfällt 11.12.2023 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 11.12.2023 

Umsatzsteuer 10.11.20232 11.12.20223 

Ende der Schonfrist obiger 

Steuerarten bei Zahlung 

durch: 

Überweisung4 13.11.2023  14.12.2023 

Scheck5 10.11.2023 11.12.2023 

Gewerbesteuer 15.11.2023 entfällt 

Grundsteuer 15.11.2023 entfällt 

Ende der Schonfrist obiger 

Steuerarten bei Zahlung 

durch: 

Überweisung4 20.11.2023 entfällt 

Scheck5 15.11.2023 entfällt
 

Sozialversicherung6 28.11.2023 27.12.2023 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-

gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-

dige Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgen-

den Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werk-

tag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 

frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 

sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 

vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 

Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.11.2023/21.12.2023, jeweils 0 Uhr) 

vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 

erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 

gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 


